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Deutschland will barrierefrei werden 

Am 30.11.2022 hat das Bundeskabinett seine 
Eckpunkte zur Barrierefreiheit veröffentlicht. 
Mit dieser „Bundesinitiative Barrierefreiheit“ 
will es Barrieren in den Bereichen Mobilität, 
Wohnen, Gesundheit und Digitales abbauen. 
Diese Ankündigung findet sich auch bereits  
im Koalitionsvertrag 2021 bis 2025. 

Konkret sollen das Behindertengleichstellungs-
gesetz (BGG), das Barrierefreiheitsstärkungs-
gesetz und das Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz reformiert werden. Überdies wird ein 
Aktionsplan für ein diverses, inklusives und 
barrierefreies Gesundheitswesen angekündigt. 

Die Federführung für die Bundesinitiative 
Barrierefreiheit liegt im Bundesministerium  
für Arbeit und Soziales (BMAS). Sie wird durch 
einen Ausschuss der beteiligten Staatssekretär*in-
nen gelenkt, durch einen Beirat von Menschen 
mit Behinderung und ihren Verbänden begleitet 
und mit einem neuen eigenen Referat im BMAS 
umgesetzt. 

Wann die Initiative, die zum 01.01.2023 gestartet 
ist, erste Ergebnisse vorweist, bleibt abzuwarten. 
Handlungsbedarfe sind bereits in der Evaluation 
des BGG vom 11.11.2022 aufgezeigt (vgl. S. 7 ff.). 
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